
Revisionssicher und gesetzeskonform  
Arbeiten mit metasonic®

GOBD-KONFORME 
BUCHHALTUNG

GoBD ist die Kurzform für die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Die vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
erlassenen Grundsätze regeln die Anforderungen an eine IT-gestützte Buchführung. Ziel des BMF ist es mit den GoBD 
Rechtsklarheit und eine einheitliche Regelung für Unternehmen zu schaffen.

• Die GoBD sind seit dem 01.01.2015 in Kraft und konkretisieren die Anforderungen der Finanzverwaltung an den 
Einsatz von IT bei der Buchführung und bei sonstigen Aufzeichnungen. 

• Zusammengeführt wurden die GoBS (Grundsätze ordnungsmäßiger Datenverarbeitung gestützter 
Buchführungssysteme), sowie die GDPdU (Grundsätze zum Datenzugriff und Prüfbarkeit digitaler Unterlagen).

• Die Anwendbarkeit der GoBD ist nicht nur für die Hauptsysteme gegeben, sondern auch ausdrücklich auf  
Vor- und Nebensysteme wie z. B. Kasse, Warenwirtschaft, Zahlungsverkehrssysteme und beispielsweise 
elektronische Waagen.

• Die GoBD ist für Veranlagungszeiträume anzuwenden, die ab dem 01.01.2015 beginnen und betreffen  
alle Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften.

• Sie gilt also für alle Selbstständige und Unternehmer, die ihre unternehmerischen Prozesse IT gestützt abbilden 
und ihren Buchführungs- und Aufbewahrungspflichten (wenn auch nur teilweise) in digitaler Form nachkommen.

Einordnung der GoBD



Bei der Führung von Büchern in elektronischer oder in Papierform und sonstigen erforderlichen 
Aufzeichnungen sind die Grundsätze der Wahrheit, Klarheit und fortlaufenden Aufzeichnung zu 
beachten. Insbesondere für:

• Die GoBD nimmt keinen Bezug auf spezielle Formate oder Software-Systeme

• Unterlagen, die elektronisch erstellt werden, müssen in der Regel auch elektronisch gespeichert werden. 
Ausdrucke sind nicht zulässig.

• Zeitnahe Erfassung / frühestmögliche Archivierung  (Vermeidung von Verlust)

• Unveränderbarkeit für Vorgänge und Belege 

• Jeder Buchung muss ein Beleg zugeordnet werden können

• Ein internes Kontrollsystem muss vorhanden sein (Einhaltung der Vorschriften, Plausibilitätsprüfungen)

• Eine Verfahrensdokumentation muss vorliegen

• Entsprechende Zugänge für Prüfer müssen eingerichtet werden

• Vollständigkeit

• Richtigkeit

• Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

• Zeitgerechte Buchungen und Ordnung

• Unveränderbarkeit der Unterlagen

Diese Grundsätze müssen  
während der Dauer der 
Aufbewahrungsfrist nachweisbar  
erfüllt werden und erhalten bleiben.

Wesentliche Merkmale

GoBD-Richtlinien – Diese Anforderungen müssen erfüllt werden



Belegsicherung UnveränderbarkeitZeitgerechte  
Erfassung

BereitstellungAufbewahrung

Rechtssicher unterwegs mit der Plattform metasonic®

Zeitnahe Erfassung von Geschäftsvorfällen

Kontroll- und Protokollmöglichkeiten

Schutzmechanismen (u.a. Zugangskontrolle, Berechtigungen)

Nachvollziehbarkeit (Historie, Versionierung)

Vollständigkeit und Reproduzierbarkeit der Unterlagen

Aufbewahrungsfristen

Integrität der Daten

Datensicherheit, Unveränderbarkeit (Schutzmaßnahmen),  
Lesbarmachung (PDF), Verknüpfungen zwischen Beleg und Buchung



Sie haben Fragen zu dem passenden Produkt, benötigen  
weitere Informationen zu unseren Leistungen oder möchten  
einen Termin für eine Live-Präsentation vereinbaren? 
Ihr Allgeier-Team berät Sie gerne persönlich – wir freuen uns auf Sie!

Kontakt – vor Ort & Online

Allgeier Inovar GmbH | Hans-Bredow-Straße 60 | 28307 Bremen 
+49 421 43841 0 | www.allgeier-inovar.de | info@allgeier-inovar.de

Besuchen Sie uns online:
allgeier-inovar.de/metasonic

Telefonischer Kontakt:
+49 421 43841 888
Kontakt per E-Mail:

metasonic@allgeier-inovar.de

Ihre Vorteile

Vollständig automatisierte Verarbeitung bis hin zur Dunkelbuchung

Erhebliche Kosteneinsparung durch gesicherte Einhaltung von Skonto- und Zahlungsfristen

Schnelle Durchlaufzeiten

Übersicht aller Budgets und Gesamtverbindlichkeiten sowie den aktuellen Bearbeitungsstatus

Rechnungen und Dokumente schneller finden – mit der Digitalisierungsplattform metasonic®

Einbindung von digitalen Rechnungen per E-Mail (PDF-Format und/oder ZUGFERD)

Einhaltung rechtlicher und regulativer Vorgaben und Compliance-Richtlinien  
(§ 14 Umsatzsteuergesetz, GoBD etc.)


